
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/4/9 7Ob24/08t,
2Ob3/12y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.2008

Norm

ABGB §149

ABGB §234

AußStrG §133

Rechtssatz

§ 234 ABGB ist auch auf die Eltern ehelicher Kinder anzuwenden.

Entscheidungstexte

7 Ob 24/08t

Entscheidungstext OGH 09.04.2008 7 Ob 24/08t

Bem: Mit ausführlicher Begründung und Auseinandersetzung mit der Lehre. (T1); Veröff: SZ 2008/45

2 Ob 3/12y

Entscheidungstext OGH 28.06.2012 2 Ob 3/12y

Gegenteilig; Beisatz: Die Verweisung des § 149 Abs 1 ABGB auf die Bestimmungen über die Anlegung von

Mündelgeld betrifft nur jene Bestimmungen, die sich tatsächlich mit der Anlegung von Mündelgeld befassen, und

daher nicht auf § 234 ABGB. (T2)
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